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Fachberatung zum Schutz von Kindern und Jugendlichen 

Die im Kinderschutz erfahrenen Fachkräfte der Fachberatung unterstützen und 

beraten Sie bei Verdacht auf eine Kindeswohlgefährdung und informieren über 

Hilfemöglichkeiten und Verfahren der Jugendhilfe und zur Frage des Zeitpunktes einer 

Mitteilung einer Kindeswohlgefährdung an das Jugendamt. 

Zur Wahrung des Datenschutzes werden die personenbezogenen Daten des Kindes/ 

Jugendlichen und seiner Familie durchgängig pseudonymisiert. 

Die Telefonnummern und die Erreichbarkeiten der Fachberatungen der Jugendämter 

in der Region Hannover können Sie der folgenden Übersicht entnehmen. 

Landeshauptstadt Hannover und Region Hannover 

Telefonnummer 0511/ 27 07 85 22 

Erreichbarkeit Montag 09:30 Uhr – 12:00 Uhr und 13:00 Uhr – 15:00 Uhr 

Dienstag 13:00 Uhr – 15:30 Uhr 

Mittwoch 12:30 – 15:30 Uhr 

Donnerstag 09:30 Uhr – 12:00 Uhr und 13:30 Uhr – 15:00 Uhr 

Freitag 09:30 Uhr – 12:00 Uhr 
Hinweis 
Die Region Hannover ist als Jugendamt zuständig für die folgenden Städte und Gemeinden: 
Barsinghausen, Burgwedel, Garbsen, Gehrden, Hemmingen, Isernhagen, Neustadt a. Rbge., 
Pattensen, Ronnenberg, Seelze, Sehnde, Sprunge, Uetze, Wedemark, Wennigsen und Wunstorf. 
 
Stadt Burgdorf 

Die Fachberatung für die Stadt Burgdorf wird durch die EFES aktivierende Eltern- 
und Jugendhilfe gGmbH wahrgenommen. 

Telefonnummer 05121/ 296730 

Erreichbarkeit Montag 

08:00 Uhr – 15:30 Uhr 

Dienstag 

Mittwoch 

Donnerstag 

Freitag 

 
Stadt Laatzen 

Telefonnummer 0511/ 8205-5005 

Erreichbarkeit Montag 

08:00 Uhr – 15:30 Uhr 

Dienstag 

Mittwoch 

Donnerstag 

Freitag 

 
Stadt Langenhagen 

Telefonnummer 0511/ 7307 9740 

Erreichbarkeit Montag 

08:00 Uhr – 15:30 Uhr 

Dienstag 

Mittwoch 

Donnerstag 

Freitag 
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Stadt Lehrte 

Die Fachberatung für die Stadt Lehrte wird durch die EFES aktivierende Eltern- 
und Jugendhilfe gGmbH wahrgenommen. 

Telefonnummer 05121/ 296730 

Erreichbarkeit Montag 

08:00 Uhr – 15:30 Uhr 

Dienstag 

Mittwoch 

Donnerstag 

Freitag 

 


